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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Auf die am 24. Oktober 1978 angemeldete europäische Patent- 

anmeldurig Nr. 78 101 208.3, für die die Priorität einer 

frtiheren Aruneldung vom 3. November 1977 in Anspruch gef101U-

men wird, ist am 23JuIi 1980 das zwei VerfahrensansprUche 

und einen Vorrichtungsanspruch uinfassende europäische Pa-

tent 0 001.988 erteilt worden. 

Der erste Verfahrensanspruch und der Vorrichtungsanspruch 

lauten wie folgt: 

"1. Verfahren zum autoinatischen EinfUhren eines oder mehre-

rer schnell laufender Fden durch eine enge öffnung, 

wobei der Faden zunchst quer vor der öffnung vorbeige-

fUhrt wird, in Fadenlaufrichtung nach der öffnung ge-

trennt wird und mit einem senkrecht zur bisherigen Fa-

denlaufrichtung wirkenden Treibgasstrahl durch die of f- 

nung befördert wird, dadurch gekennzeichnet, dai3 em 

Treibgasstrahl, dessen Querschnitt so grol3 1st, da2 der 

Strahi nicht mehr vo11stndig durch die enge Offnung 

gelangt, auf den Faden geblasen wird und dieser Strahi 

vor der engen öffnung durch eine vorgeschaltete Anord-

nung aufgespalten wird in einen zentralen Strahi, der 

durch die enge Offnung gelangt, und in Strahien, die 

vor der engen Of fnung abgeleitet werden." 

13• Vorrichtung zur DurchfUhrung des Verfahrens nach den 

Ansprtichen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dai3 die 

vorgeschaltete Anordnung (2) vor der enen Offnung (1) 

aus einem Fadeneinlaufkanal (3) besteht, der sich zu 

einem Ringraum (4) erweitert, und in dem Ringraum (4) 

an der Seite nach aul3en fUhrende Bohrungen oder Kanäle 

(5) vorhanden sind und eine der vorgeschalteten Anord- 
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nung (2) gegenUberstehende DUse (7) vorhanden ist, aus 

der ein Treibgasstrahl austreten kann, dessen Durchmes 

ser im Bereich der vorgeschalteten Anordriung (2) grBer 

als die enge öffnung (1) ist.' 

Wegen des Wortlauts des Anspruchs 2 wird auf die Patent-

schrift 0 001 988 verwiesen. 

II. Nachdem die 

Enka AG, D-5600 Wuppertal 1, 

gestUtzt auf die deutschen Offenlegungsschriften 1 952 258 

und 2 059 199, die deutsche Auslegeschrift 2 419 298 sowie 

die britische Patentschrift 1 437 521, gegen das erteilte 

Patent Einspruch erhoben hatte, hat die Einspruchsabteilung 

durch Entscheidung vom 2. März 1983 den Einspruch zurUckge-

wiesen und das Patent in unvernderter Form aufrechterhal-

ten 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Emnsprechende am 

27. April 1983 unter gleichzeitiger Zahlung der GebUhr Be-

schwerde eingelegt und diese in einem am 30. Juni 1983 em-

gegangenen Schriftsatz begrtindet. 

IV. Die Einsprechende macht schriftlich und in der mUndlichen 

Verhandlung am 15. Dezember 1983 geltend, das Verfabren 

nach Anspruch 1 erschöpfe sich gegenUber den Stand der 

Technik, insbesondere der deutschen Offenlegungsschrift 

2 059 199 in Verbindung mit der britischen Patentschrift 

1 437 521 und der USA-Patentschrift 3 823 631, in routine-

mäl3igen Uberlegungen eines Durchschnittsfachmanns. Die Vor-

richtung nach Anspruch 3 ergebe sich ebenfalls in nahelie- 
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gender Weise aus dem Stand der Technik. Zuin Anspruch 2 wer-

de auf die deutsche Offenlegungsschrift 1 952 258 verwie-

sen. 

Die Einsprechende beantragt, die angefochtene Entscheidung 

aufzuheben, das europische Patent in vollem Umfang ZU Wi-

derrufen und die RUckzahlung der BeschwerdegebUhr anzuord-

nen. 

V. 	Die Patentinhaberin stelit den Antrag, die Beschwerde zu- 

rUckzuweisen und das Patent in unveränderter Form aufrecht-

zuerhalten. Sie tritt dem Vorbringen der Einsprechenden 

entgegen und ist der Auffassung, am nächsten komme dem Ver-

fahren nach Anspruch 1 der auf den Seiten 1 und 2 der deut-

schen Offenlegungsschrift 2 339 603 geschilderte Stand der 

Technik. Der Anspruch 2 sei nur auf ein vorteilhafte Ausge-

staltung des Verfahrens nach Anspruch 1 gerichtet. 

EntscheidungsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Nach Spalte 1, Absatz 3, der Beschreibung liegt der Erfin-

dung die Aufgabe zurunde, mit hoher Geschwindigkeit lau-

fende Fäden in eine enge öffnung einzufUhren, ohne dai3 Fa-

den und Vorrichtung mit FlUssigkeit benetzt werden. Wie 

diesein Absatz weiter zu entnehxnen ist, sind im Rabmen der 

Aufgabe unter Thohen Geschwindigkeiten" Fadengeschwindig-

keiten zu verstehen, die auch Uber 3000 m/min liegen. 

2.1 Liest man die Aufgabe im Kontext mit den AusfUhrungen zum 

Stand der Techrtik im zweiten Absatz der Beschreibung, so 

.1... 



ergibt sich, daB die Erfindung nur das automatische. EinfUh-

ren von Fäden in Behandlungsvorrichtungen betrifft, die die 

ersponriene Faser bei der Herstellung synthetischer Fden 

durchlaufefl muI3. Aus dem Begriff "enge öffnung" folgt für 

den Fachmann ferner, daB der Durchmesser der öffriurig so be-

messen ist, daB die öffnung den jeweils zu behandeinden Fa-

den mögiichst eng uxnschliel3t, d.h. den für den stationären 

Betrieb nach dem EinfUhren des Fadens zur Vermeidung des 

Ansaugens von Faischluft und des Ausströmens von Behand-

lungsmedium erforderlichen geringen Durchmesser aufweist 

(vgl. die deutsche 0ffenlegurgsschrift 2 339 603, Seite 2). 

Der Begriff "eng" vermittelt den Fachnann daher eine nach-

vollziehbare Anweisung für die Bemessung des öffnungsdurch-

messers. Er bedarf deshaib entgegen der Auffassung der Em-

sprechenden keiner weiteren Definition. 

2.2 Zu den Einwendungen der Emnsprechenden gegen den letzten 

Nebensatz der Aufgabe, gemB den das EinfUhren des Fadens 

ohne Benetzung der Vorrichtung und des Fadens vonstatten 

gehen soil, ist zu bemerken, daB beim Lesen dieses Satzes 

in Zusammenhang mit den vorausgehenden AusfUhrungen zurn 

Stand der Technik ohne weiteres zu erkennen ist, daB durch 

ihn nur mit anderen Worten ausgesagt wird, daB bei der Er-

findung der Treibgasstrah]. als Mittel zurn EinfUhren des Fa- 

dens beibehalten, also nicht auf die ebenfalls bekannte 

Verwendung eines FlUssigkeitsstrahls Ubergegangen werden 

soil. 

2.3 Zu einer Anderung der Aufgabe besteht deshalb kein Grund. 

3. Nach PrUfung der in Recherchenbericht aufgefUhrten und der 

von der Einsprechenden genannten Druckschriften kommt die 

Kammer zu den Ergebnis, daB das Verfahren nach Anspruch 1 

gegenüber diesem Stand der Technik neu ist. Das braucht in 
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einzelnen nicht belegt zu werden, da die Neuheit des Ver-

fahrens von der Einsprechenden nicht bestritten worden ist. 

4. 	Die PrUfung, ob das Verfahren nach Anspruch 1 durch den 

Stand der Technik nahegelegt war, ergibt folgendes: 

4.1 Von den genannten Veröffentlichungen befal3t sich nur die 
deutsche Offenlegungsschrift 2 339 603 mit dein auch als 

"Anlegen" des Fadens bezeichneten EinfUhren eines Fadens 
durch die als DUse ausgebildete öffnung von Behandlungsvor-

richtungen für das Fadengut. Nach Seite 2 der Offenlegungs- 
schrift lassen sich " enge "  öffnungen, d.h. öffnungen, die 

den für einen stationären Betrieb erforderlichen moglichst 
geringen Durchniesser aufweisen, bei kontinuierlichen Pro-

zessen mit schneller Garrizufuhr nicht verwenden, weil sich 
der Faden dann beim Anfahren nicht se1bstttig in die enge 

öffnung einsaugen 192t. 

Zur Losung dieses Problems verinittelt die deutsche Offenle- 
gungsschrift 2 339 603 dem Facbmann die Lehre, für das Em-

fUhren des Fadens den Querschnitt der öffnung zu vergröl3ern 

und die öffnung nach dem EinfUhren des Fadens, also für den 
stationàren Betrieb, wieder auf ilire AusgangsmaBe zurUckzu- 

fUhren. Von diesem mit unterschiedlichen Querschnitteri ar-

beitenden Verfahren fUhrte kein Weg zu dem Verfahren nach 
Anspruch 1, das auf der Idee beruht, die Querschnittsgr6i3e 

der öffnung nicht zu ändern. 

4.2 Das der deutschen Offenlegurigsschrift 2 059 199 zu entneh-
meride Verfahren ist im Unterschied zu dem vorstehend erör-

terten Verfahren dazu bestimmt, Fasern oder Game dann ab-
zulenken oder abzuziehen, wenn deren Bewegung entlang eines 

vorgegebenen Wegs aus irgendwelchen GrUnden zeitweilig Un-
terbrochen werden mui3, und sie Uber einen mit einer Saug- 
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of fnung versehenen AbfUhrkanal einer Sammel- oder Aufwik-

kelvorrichtung zuzufUbren. Dieses Verfahren ist zwar fUr 

Geschwindigkeiteri derselben GrOl3enordnung wie das Verfahren 

nach der Erfindung bestiimnt, konnte jedoch schon deshaib 

kein Anregung zu den Verfabren nach Arispruch 1 geben, weil 

bei ibm der Luftstrahl vo11stndig in die bffnung gelangen 

mul3 und aul3erdem der Kanaldurchmesser in Vergleich zuin DU-

senquerschnitt wesentlich grOf3er gewThlt werden mul3, urn em 

storungsfreies EinfUhren des Fadens oder Garns zu erinogli-

chen 

4.3 Bej den durch die britjsche Patentschrift 1 437 521 be-

kanntgewordenen Verfahren zum Fördern von Fäden wird zwar 

schon das Gas, das den Faden durch einen hinter der Em-

trittsdUse angeordneten FUhrungskanal in Richtung auf eine 

zweite DUse transportiert, in einen zentralen Strahi und in 

nach aul3en abgeleitete Strahien aufgespalten. Abgesehen da-

von, daS bei den Verfahren nach Anspruch 1 die Aufspaltung 

des Treibgasstrahls nur eines der zur LOsung der der Erfin-

dung zugrundeliegenden Aufgabe notwendigen Merkinale bildet, 

dient diese Mai3nahme bei dem bekannten Verfabren auch einem 

anderen Zweck. Durch sie soil die durch die Eintrittsdtise 

hervorgerufene hohe Geschwiridigkeit des Gases und des von 

ibm transportierten Fadens in den FUhrungskanal gesenkt und 

dadurch erreicht werden, daB sich die von dieser Geschwin-

digkeit abhängende Zugkraft, die die den Faden einsaugende 

zweite DUse aufzubringen hat, und damit deren Gasverbrauch 

in Grenzen halten (vgl. insbesondere Seite 1, Zeilen 49 bis 

72, und Seite 2, Zeilen 4 bis 8, der Patentschrift). Bei 

diesem Verfahren ist ferner in Unterschied zu den Verfabren 

nach Anspruch 1 die durch die Aufspaitung des Gasstrahls 

bedingte Reduzierung des Durchmessers des in Fadenrichtung 

weiterstrOmenden zentralen Strahiteils der Grund dafUr, daB 

der an die Einrichturig für das Aufspalten anschlie2ende Ka- 

.3 
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nalabschnitt einen der Durchmesserverininderung des Strahis 

angepal3ten kleineren Durchiuesser hat als der davorliegende, 

von dem nicht aufgespaltenen Gasstrahl durchströmte erste 

Kanalabschriitt. Das in der britischen Patentschrift 

1 437 521 beschriebene, mit einer Aufspaltung des den em-

gefUhrten Faden transportierenden Gasstrahls arbeitende 

Förderverfahren konnte dem Fachmann daher keinen Hinweis 

auf die Erkenntnis geben, dai3 man Fäden mit hoher Geschwin- 

digkeit durch eine enge öffnung im Sinn der Erfindung da-

durch einfUl-iren kanri, daB zuni Umlenken des Fadens in Rich-

tung auf die enge öffriung ein Treibgasstrahlverwendet 

wird, des-sen Querschnitt gröl3er als jener der öffnung ist, 

und dal3 der Strahi dann in einen zentralen Strahi, der den 

auf die öffnung gerichteten Faden in die öffnung einfädelt 

und durch diese transportiert, und in vor der öffnung abge-

leitete Strahien aufspaltet. 

4.4 Die von der Einsprechenden in der mUndlichen Verhandlung 

noch erörterte T.JSA-Pateritschrift 3 823 631 betrif ft em 

Verfahren zum Einftihren eines Fadens indie öffnung einer 

Buchse, die in Verbindung mit einer Saugpistole verwendet 

wird. Bei diesem Verfahren wird der vor der Buchse vorbei-

gefUhrte Faden von einem Gasstrahl unter Schlingeribiidung 

in die öffnung der. Buchse geblasen, hinter der sich die den 

Faderi nach dem Durchtrennen desselben ansaugende Saugpisto-

le befindet. Es trifft zwar zu, dal3 der Durchmesser der bei 

dem Verfahren verwendeten Buchse grö3er istals der Durch-

messer der öffnung der Saugpistole. Dies ist jedoch ohne 

Bedeutung. In der USA-Patentschrift findet sich nämlich 

kein Hinweis, daB der Strahldurchmesser gleich dem Buchsen-

durchinesser sein soil mid der Strahi vor der Saugpistole in 

einen zentralen Teil, der in die Saugpistole gelangt, und 

in eineri vor der Saugpistole abgeleiteten Teil aufgespalten 

werden soil. Diese Patentschrift konnte den Faclunann des- 
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haib ebenfalls nicht zu dem Verfahren nach Anspruch 1 anre-

gen. 

4.5 Auch eine Zusatninenfassung der den vorstehenden Veröffentli-
chungen zu entnehinenden Lehren fUhrte nicht zu dem Verfab-
ren nach Anspruch 1. 

4.6 Die deutsche Auslegeschrift 2 419 298, auf die die Einspre-
chende zum Nachweis dafUr verwiesen hat, da2 es bei pneuxna-
tischen Fadenfördereinrichtungen bekannt gewesen sei, die 
Treibluft Uber mehrere Treibgasoffnungen zu fUbren, die von 
ihr zurn Arispruch 2 genannte deutsche Offenlegungsschrift 
1 952 258 sowie die im Recherchenbericht noch aufgefUhrten, 
von der Einsprechenden aber nicht aufgegriffenen deutschen 
Offenlegungsschriften 1 660 671 und 2 544 811 liegen vom 
Gegenstand des Anspruchs 1 weiter ab als die in den Ab-
schnitten 4.1 bis 4.4 erörterten Veroffentlichungen. Ihnen 
sind daher keine Anregungen zu entnebxnen, die fUr sich oder 
in Verbindung mit den durch die Ubrigen Veroffentlichungen 
vermittelten Erkenntnissen dem Fachmartn das Verfahren nach 
Anspruch 1 nahelegten. 

5. Dieses Verfahren beruht nach alledem auf einer erfinderi-
schen Thtigkeit im Sinn des Artikels 56 EPU. Der Anspruch 1 
kann deshaib Bestand haben (Artikel 52 EPU). 

6. Der auf den Anspruch 1 rilckbezogene Anspruch 2 ist auf eirie 

besondere AusfUhrungsart des Verfahrens nach Anspruch 1 ge-
richtet. Die Voraussetzung fUr seine Bestandsfähigkeit als 
abhngiger Anspruch ist daher erfUlit. 

7. Zur Frage der Patentfähigkeit der Vorrichtung riach Anspruch 
3 ist folgendes auszufUhren: 

. . S / • • S 
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7.1 Nach dent Ergebnis der PrUfung des Stands der Technik durch 

die Kammer ist die Vorrichtung nach Anspruch 3 dieselfl ge-

genUber neu. Worin sie sich von den bekannten Vorrichtungen 

unterscheidet, braucht nicht im einzelnen dargelegt zu wer-

den, da il-ire Neuheit von der Einsprechenden nicht bestrit-

ten worden ist. 

7.2 Zur Frage, ob die Vorrichtung nach Anspruch 3 durch den 

Stand der Technik nahegelegt war, wird auf die AusfUhrungen 

un Kapitel 4 verwiesen. Sie gelten sinngem83 auch für die 
zur DurchfUhrung des - wie dargelegt - patentfhigen Ver-

fahrens nach Anspruch 1 bestimmte Vorrichtung, da für deren 

mm Anspruch 3 angegebene Ausbildung die Schaffung des Ver-

fahrens nach Anspruch 1 Voraussetzung war. Diese Vorrich-

tung ergab sic-i daher für den Fachmann ebenfalls nicht in 

naheliegender Weise aus dent Stand der Technik. 

7.3 Da die Vorrichtung nach Anspruch 3 demnach auf einer erfin-

derischen Thtigkeit beruht, hat auch dieser Anspruch Be-

stand (Artikel 52 in Verbindung mit Artikel 56 EPU). 

8. 	Thren Antrag auf Rtickzahlung der Beschwerdegebühr begrUndet 
A.... 	 3.-.—..a. 	 __,_. 

	

ZILJ. L 	LQW J.LL LL 

dung nicht auf die von ihr angefUhrte deutsche Offenle-

gungsschrift 1 952 258 eingegangen sei. Nach Regel 67 EPU 

kann die Kainmer die Frage, ob das Verfahren in der ersten 

Instanz an einem wesentlichen Mangel leidet, aufgrund des-

sen die RUckzahlung der BeschwerdegebUhr aus Billigkeits-

grUnden anzuordnen ist, nur dann prUfen, wenn der Beschwer-

de stattgegeben wird. Dies ist nicht der Fall. Der Aritrag 

auf RUckzahlung der BeschwerdegebUhr war daher abzulehnen. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

1. Die Beschwerde wird zurUckgewiesen und das Patent in unver-

nderter Form aufrechterhalten. 

2. Der Antrag aufRUckzahlung der BeschwerdegebUhr wird zu-

rUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

gez. J. Rückerl 	 gez. G. Andersson 
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